
 

Vorlage an den Landrat  

 

 

Eigentümerstrategie Switzerland Innovation Park Basel Area AG 
2020/148 

 

vom 17. März 2020 

 



 

LRV 2020/148  2/4 

1.1. Ausgangslage 

Das Gesetz über die Beteiligungen (Public Corporate Governance, PCGG) ist seit dem 1. Januar 
2018 in Kraft. Es regelt die Grundsätze für eine zielgerichtete, systematische und angemessene 
Steuerung und Kontrolle der Beteiligungen, um die Eigentümerinteressen des Kantons zu wahren, 
dessen Risikoexposition zu minimieren sowie die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben 
sicherzustellen. 

§ 10 Absatz 2 Bst. a hält fest, dass der Landrat in Ausübung seiner Oberaufsicht unter anderem 
die Eigentümerstrategien zur Kenntnis nimmt, sofern sie nicht durch eine 2/3-Mehrheit mit 
konkreten Anträgen an den Regierungsrat zurückgewiesen werden.   

Der Switzerland Innovation Park Basel Area (nachfolgend SIP Basel Area) ist einer von fünf 
Netzwerkstandorten der nationalen Initiative Switzerland Innovation. Sein Betrieb wird durch die im 
Jahre 2017 gegründete, nicht gewinnorientierte Switzerland Innovation Park Basel Area AG 
(nachfolgend SIP Basel Area AG) gewährleistet. Der Kanton Basel-Landschaft ist gemeinsam mit 
den Kantonen Basel-Stadt und Jura zu je einem Drittel am Aktienkapital von CHF 1'200'000 der 
SIP Basel Area AG beteiligt 

Der SIP Basel Area war von Anfang an eine gemeinschaftliche Initiative der drei Kantone Basel-
Landschaft, Basel-Stadt und Jura sowie der Handelskammer beider Basel (HKBB) und der 
Universität Basel. Er konnte sich mit seiner Ausrichtung auf BEST (Biomedical Engineering, 
Sciences and Technologies) im komplementären Netzwerk der fünf Standorte bestens etablieren. 
Nachdem sich die HKBB wie auch die Universität Basel bei der Gründung der SI Basel Area AG 
dem Aktionärskreis vorerst nicht beigetreten sind, wird eine Ausweitung der Trägerschaft in 
Zukunft angestrebt. 

Die Aufgaben der SIP Basel Area AG, die Zusammensetzung des Verwaltungsrats sowie dessen 
Befugnisse sind in den Statuten der Gesellschaft geregelt. Jeder der drei Trägerkantone ist derzeit 
mit je einer Person im Verwaltungsrat vertreten. Den Vorsitz des Verwaltungsrats hat eine Person 
aus der Privatwirtschaft inne. Die Eigentümervertretung an der jährlichen Generalversammlung 
sowie deren Stimmauftrag wird jeweils durch den Regierungsrat beschlossen.  

1.2. Ziel der Vorlage 

Kenntnisnahme der Eigentümerstrategie der Switzerland Innovation Park Basel Area AG durch 
den Landrat. 

1.3. Erläuterungen 

Die wirtschaftspolitische Ausrichtung des Kantons Basel-Landschaft basiert auf den fünf 
strategischen Handlungsfeldern Unternehmensgründungen, Bestandespflege, Promotion & 
Ansiedlung, Arealentwicklung und Innovationspolitik. Sie stützt sich insbesondere auf §1 des 
Gesetzes zur Förderung der Standortqualität (SGS 501), die Themenfelder 1.1 «Steuerbelastung 
und Kostenumfeld», 1.2 «Wirtschaftsleistung und –Struktur» sowie 1.6 «Bildung und Innovation» 
der Langfristplanung 2020-2030 und LFP 6 «Bildung und Innovation» der Mittelfristplanung 2019-
2023 (vgl. AFP 2020-2023). 

Die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure im regionalen Innovationssystem konnte in den 
letzten Jahren verbessert und konsolidiert werden. Das gilt sowohl für die Zusammenarbeit 
zwischen der SIP Basel Area AG und der ebenfalls durch die Kantone Basel-Landschaft, Basel-
Stadt und Jura sowie durch den Bund finanzierten BaselArea.swiss, als auch für die 
Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), dem Swiss Tropical and 
Public Health Insititute (STPH), dem Department of Biosystems Science and Engineering (D-
BSDSE) der ETH Zürich und dem Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique (CSEM). 

Weitere Ausführungen finden sich in der LRV 2019-255 [Ausgabenbewilligung für die Entrichtung 
von Betriebs- und Investitionsbeiträgen an den Switzerland Innovation Park Basel Area für die 

http://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/314
http://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/501
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3D78c53e669aef43719bd8187bd83567d2
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3Df279e960f4c54626b224449047cf8735
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Periode 2019 bis 2025]. Sie stellt die Aktivtäten im Rahmen der SIP Basel Area AG im Kontext des 
regionalen Innovationssystems dar. Insbesondere wird die enge Verzahnung zwischen der SIP 
Basel Area AG und der BaselArea.swiss dargestellt. Ferner wird auf die wichtige und enge 
Zusammenarbeit mit den oben erwähnten privaten und öffentlichen Forschungsinstitutionen sowie 
der Privatwirtschaft eingegangen. 

Aus den vorgenannten Elementen und zur Erreichung der wirtschaftspolitischen Zielsetzungen 
leiten sich die in der Eigentümerstrategie festgelegten Ziele ab: 

Die Aktivitäten der SIP Basel Area AG tragen massgeblich bei zur 

 Festigung und Stärkung der Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts 
Basel-Landschaft und der regionalen Wirtschaft.  

 Sicherstellung und zum Ausbau von Arbeitsplätzen und Wertschöpfung bei; Realisierung 
erfolgreicher Forschungs- und Entwicklungskooperationen zwischen privaten Unternehmen, 
den Schweizer Hochschulen sowie weiteren Forschungspartnern; 

 Generierung von Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen aus dem In- und Ausland; 

 Ansiedlung von Forschungs- und Entwicklungszentren und damit die Schaffung von attraktiven 
Rahmenbedingungen für Forschungsgruppen und Start-Ups als Katalysatoren für die 
Ansiedlung etablierter Firmen; 

 Bedarfsgerechte Bereitstellung von erschlossenem Land oder bezugsbereiten 
Gebäudegeschossflächen; 

 Schaffung einer Plattform zur beschleunigten Umsetzung von Forschungsresultaten in 
marktfähige Lösungen. 

Die SIP Basel Area AG ist langfristig selbsttragend. 

2. Anträge 

2.1. Beschluss 

Der Regierungsrat beantragt dem Landrat die vorliegende Eigentümerstrategie des Kantons Basel-
Landschaft für die Switzerland Innovation Park Basel Area AG zur Kenntnis zu nehmen. 

 

Liestal, 17. März 2020 

Im Namen des Regierungsrats 

Der Präsident: 

Isaac Reber 

Die Landschreiberin: 

Elisabeth Heer Dietrich 

 

3. Anhang 

– Landratsbeschluss 
– Eigentümerstrategie SIP Basel Area AG 
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Landratsbeschluss 

über Eigentümerstrategie Switzerland Innovation Park Basel Area AG 

 

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst: 

1. Die vorliegende Eigentümerstrategie des Kantons Basel-Landschaft für die 
Switzerland Innovation Park Basel Area AG zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Liestal, Datum wird von der LKA eingesetzt! 

Im Namen des Landrats 

Der Präsident: 

 

Die Landschreiberin: 
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